
Grundlegende Reform des österreichischen Kartell- und 
Fusionskontrollrechts ab 1. Jänner 2006

Am 1. Jänner 2006 tritt die Novelle des österreichischen Kartell- und Wettbe-

werbsrechts in Kraft, deren zentraler Bestandteil ein neues Kartellgesetz 2005 ist

("KartG 2005"). Unter anderem werden die Bestimmungen über Kartelle weitgehend

an das EU-Recht angeglichen, eine Kronzeugenregelung eingeführt und die Schwel-

lenwerte in der Fusionskontrolle angehoben.

Rainer Roniger, Astrid Ablasser-Neuhuber und Florian Neumayr

Die Kernpunkte der Reform in Kürze:

Ab 1. Jänner 2006 gilt auch in Österreich ein einheitliches "Kartellverbot" für vertikale und hori-

zontale Wettbewerbsbeschränkungen. Verboten sind gemäß § 1 KartG 2005 - wie nach Art 81

EG-Vertrag ("EG") - grundsätzlich alle Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte Verhal-

tensweisen sowie Beschlüsse von Unternehmervereinigungen, die eine Verhinderung, Ein-

schränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Das Verbot erfasst

somit alle Formen der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit, insoweit sie eine Wettbewerbs-

beschränkung bezwecken oder bewirken.

Damit wird die Privilegierung vertikaler Vertriebsbindungen abgeschafft, die nur mehr dann

durchgeführt werden dürfen, wenn sie durch eine Gruppenfreistellungsverordnung freige-

stellt sind oder ausnahmsweise die Rechtfertigungsgründe des § 2 KartG 2005 erfüllt sind.

Auch die bisherige Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen horizontaler Verhaltens-

weisen fällt weg.

§ 2 KartG 2005 führt in Analogie zu Art 81 Abs 3 EG das Legalausnahmesystem ein. Damit

können wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen nicht mehr zur Freistellung angemeldet

werden; sie dürfen jedoch durchgeführt werden, wenn sie die Kriterien des § 2 KartG 2005

(die denen des Art 81 Abs 3 EG nachgebildet sind) erfüllen oder den Vorschriften einer Grup-

penfreistellungsverordnung entsprechen. Im ersten Falle muss die Wettbewerbsbeschränkung

unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesse-

rung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirt-

schaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass dem beteiligen Unternehmen (a) Beschrän-

kungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

(b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den

Wettbewerb auszuschalten.

Es ist geplant, dass Gruppenfreistellungsverordnungen erlassen werden, die inhaltlich den

bekannten EG-Gruppenfreistellungsverordnungen entsprechen. Unklar ist das Schicksal der
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Freistellung von Arbeitsgemeinschaften, die (bei Nichtvorliegen von Zwischenstaatlichkeit)

nur in den Anwendungsbereich des österreichischen Kartellrechts gelangen. Es ist nicht si-

cher, ob die bisherige Freistellungsverordnung nach § 17 KartG 1988 nach dem 31.12.2005

weiter gelten wird; die Erlassung einer neuen Freistellungsverordnung auf Grundlage des

KartG 2005 ist derzeit nicht geplant.

Dem internationalen Trend folgend wird per 1. Jänner 2006 auch in Österreich ein sogenanntes

Kronzeugenprogramm eingeführt. Zweck der Regelung ist folgender: Unternehmen können für

Verstöße gegen die Vorschriften des österreichischen und / oder europäischen Kartellrechts vom

Kartellgericht mit Geldbußen von bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahreskonzernumsatzes

belegt werden. Die Kronzeugenregelung sieht einen zum Teil weitgehenden Nachlass des Buß-

geldes für Unternehmen vor, die freiwillig ihr rechtswidriges Verhalten aufgeben und die Bun-

deswettbewerbsbehörde (BWB) umfassend bei der Aufklärung des Sachverhaltes unterstützen.

Hat die BWB von einem Kartellverstoß noch keine Kenntnis, so kann ein Unternehmen, das die

BWB umfassend bei dessen Aufklärung unterstützt, unter Umständen eine 100prozentige

Reduktion des Bußgeldes erlangen. Hatte die BWB bereits Kenntnis über den Sachverhalt (sei es

aufgrund der Informationen des ersten Kronenzeugen oder anderweitiger Information) ist eine

- je nach dem Mehrwert der Kooperation - bis zu 50prozentige Bußgeldminderung möglich.Aus-

geschlossen von einer Inanspruchnahme des "Bußgeldbabattes" sind "Rädelsführer", also Unter-

nehmen, die andere zur Teilnahme am Kartellverstoß "gezwungen" haben. Da nur der erste Kron-

zeuge Anspruch auf eine 100prozentige Reduktion hat und zudem viele Unternehmen

Überlegungen anstellen werden, ob sie der BWB "beichten" sollen, lautet unser Rat an alle Unter-

nehmen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie unter Umständen in kartellrechtswidrige Prakti-

ken involviert sein könnten, umgehend eine entsprechende interne Überprüfung durchzuführen

und, gegebenenfalls, die Inanspruchnahme des Kronzeugenprogramms zu erwägen.

Für nähere Information zum österreichischen Kartellverfahren fordern Sie bitte unser 

Merkblatt "Österreichisches Leniency-Programm" an.

Ab 1. Jänner 2006 unterliegen auch kooperative Gemeinschaftsunternehmen der österreichi-

schen Zusammenschlusskontrolle (und damit einer "doppelten" Prüfung nach kartell- und

zusammenschlussrechtlichen Vorschriften).

Für künftige Akquisitionen besonders bedeutsam ist auch die Anhebung der Schwellenwerte;

eine Anmeldepflicht besteht nunmehr grundsätzlich dann, wenn folgende Umsatzschwellen

(kumulativ) überschritten werden:

Alle Beteiligten gemeinsam weltweit mehr als 300 Millionen Euro;

Alle Beteiligten gemeinsam in Österreich mehr als 30 Millionen Euro;

Mindestens zwei Beteiligte weltweit jeweils mehr als 5 Millionen Euro.

Sind diese Schwellenwerte erfüllt, besteht keine Anmeldepflicht, wenn

nur ein Beteiligter in Österreich mehr als 5 Millionen Euro

alle übrigen Beteiligten weltweit insgesamt nicht mehr als 30 Millionen Euro

erwirtschaftet haben (im vorangehenden Wirtschaftsjahr).

Bei der Umsatzberechnung ist der Umsatz des gesamten Konzerns zu berücksichtigen (gleich-

gültig, mit welchen Waren oder Dienstleistungen er erzielt wurde), wobei als Konzernunter-

nehmen auch Unternehmen gelten, die lediglich über eine mindestens 25prozentige Beteili-

gung ("up- oder downstream" - unabhängig davon, ob Kontrolle besteht oder nicht)

verbunden sind.
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Ab 2006 sind Zusammenschlussanmeldungen nicht mehr beim Kartellgericht, sondern bei der

BWB einzubringen, welche die Zusammenschlussanmeldungen an den Bundeskartellanwalt

weiterleitet. Die sogenannte Phase I wird dadurch etwas verkürzt: An das Kartellgericht gelan-

gen Zusammenschlussanmeldungen nur mehr, wenn eine der Amtsparteien (BWB oder Bun-

deskartellanwalt) einen Prüfungsantrag stellt. Dazu haben die Amtsparteien 4 Wochen Zeit,

wobei die Frist mit Einlangen der Anmeldung samt dem Originalbeleg über die Bezahlung der

Verfahrensgebühr für Phase I bei der BWB zu laufen beginnt. Die Gebühr beträgt für Phase I

einheitlich 1.500 Euro und kann ausschließlich durch Bareinzahlung bei der Postsparkasse

beglichen werden.

Wird ein Prüfungsantrag gestellt, der die sogenannten Phase II (vor dem Kartellgericht) ein-

leitet, hat das Kartellgericht 5 Monate ab Einlangen des ersten Prüfungsantrags Zeit über die

Untersagung oder Nicht-Untersagung des Zusammenschlusses zu entscheiden. Damit dauert

diese Verfahrensphase potenziell wesentlich länger als nach der alten Rechtlage (bisher 

5 Monate ab eingelangter Anmeldung beim Kartellgericht).

Für nähere Information zum österreichischen Fusionskontrollverfahren fordern Sie bitte unser

Merkblatt "Österreichische Fusionskontrolle" an.

Weiterführende Informationen zu den oben behandelten und weiteren Punkten der Reform

sind bei Ablasser-Neuhuber/Flener, Begutachtungsentwurf der Kartellgesetznovelle 2005: Die

Spätfolgen der VO Nr.1/2003 im österreichischen Kartellrecht, WUW 2005, 254 nachzulesen.

Auf Wunsch senden wir Ihnen außerdem gerne unsere Merkblätter zur österreichischen 

Fusionskontrolle sowie zur Kronzeugenregelung zu.
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